
Die Studienkommission hat in ihrer Sitzung am 26.09.2012 folgende Präzisierung bzgl. der 
Anrechnung von Bachelorarbeiten gemäß §57 HG 2005 beschlossen.

In Aufbaustudien, das sind Studien zur Erlangung eines zusätzlichen Lehramts nach 
abgeschlossenem (Erst)Lehramtsstudium, können Bachelorarbeiten/Diplomarbeiten aus dem 
(Erst)Lehramtsstudium nicht für das zweite (oder weitere) Lehramtsstudium angerechnet werden.

Begründung: Aufbaustudien sehen in ihren Studienplänen (Pauschal)Anrechnungen aufgrund der 
im (Erst)Lehramtsstudium erbrachten Leistungen vor. Weitere Anrechnungen aus diesem ersten 
Lehramtsstudium (auch solche der 9 EC der Bachelorarbeit) sind daher nicht mehr möglich.

26. 09. 2012 Dr. Peter Starke, eh.
    (Vorsitzender)

S t u d i e n k o m m i s s i o n


